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000. Coronavirus; Fachaufsichtliche Weisung zur Beschränkung sozialer 
Kontakte vom 16.03.2020; Beerdigungen und Hochzeiten       

 
 
Die Landesgeschäftsstelle ist mehrfach gefragt worden, ob und inwieweit Beerdigungen von 
der gestern veröffentlichten fachaufsichtlichen Weisung des Niedersächsischen Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (siehe unser RD Nr. 52/2020 vom 16.03.2020) 
erfasst werden.  
 
Das Ministerium hat uns dazu auf Nachfrage mitgeteilt, dass es sich bei Beerdigungen um 
private Veranstaltungen im Sinne der Ziffer 2, vierter Punkt handelt, die tatsächlich nur bis zu 
einer Teilnehmendenzahl von 50 Personen zulässig sind. Im Interesse der Besucher einer 
Beerdigung ist diese Regel leider erforderlich. Gleiches gilt auch für Hochzeiten. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme.  
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